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WIR SIND FÜR SIE DA

Tel.: +49 (0)9181 - 26 533-20
kosmehl@schornsteintechnik-neumarkt.de

Thomas Kosmehl
Geschäftsführer

Tel.: +49 (0)9181 - 26533-10
info@schornsteintechnik-neumarkt.de

Michael Gerlach
Vertriebsleitung

Tel.: +49 (0)9181 - 26533-15
info@schornsteintechnik-neumarkt.de

Reinhard Zachmeier
Vertrieb

Tel.-Nr.: +49 (0)9181 - 26 533-21
info@schornsteintechnik-neumarkt.de

Tobias Kosmehl
Lagerleiter / Vertrieb 

Tel.: +49 (0)9181 - 26533-12
info@schornsteintechnik-neumarkt.de

Manfred Kreml
Vertrieb 

Tel.: +49 (0)9181 - 26533-14
info@schornsteintechnik-neumarkt.de

Robert Nisslbeck
Vertrieb

Einscannen und zu allen unseren Kanälen 
gelangen. Produkte, Montageanleitungen, 
Preislisten, Aktuelles und vieles mehr!

Senden Sie uns das Formular per Fax 
+49 (0) 9181 - 26533 30

Oder per E-Mail 
info@schornsteintechnik-neumarkt.de

Schornsteintechnik
Neumarkt

SCHORNSTEINTECHNIK NEUMARKT GMBH

info@schornsteintechnik-neumarkt.de
www.schornsteintechnik-neumarkt.de

Mussinanstraße 63, D-92318 Neumarkt
(+49) 09181 / 26533-0
(+49) 09181 / 26533-30

Lager / Warenabholung / Rücksendung
Am Waschhaus 1
D-92360 Mühlhausen-Sulzbürg

Öffnungszeiten Büro
Montag - Donnerstag

Freitag

Öffnungszeiten Lager
Montag - Donnerstag

Freitag

07:00 - 17:00 Uhr

07:00 - 15:00 Uhr

07:30 - 12:00 Uhr & 12:30 - 16:15 Uhr

07:30 - 11:30 Uhr & 12:00 - 15:00 Uhr
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BESUCHEN SIE AUCH UNSEREN  

ONLINE-SHOP!

Neben unserem Online-Shop 
lohnt sich auch ein Blick auf unsere Internetseite!

Videos über unsere Prospekte & Sonderaktionen

Aktuelle Informationen über rechtliche Änderungen

Interessante Informationen aus der Technik

Tipps & Tricks zur Montage

Exklusive Einblicke hinter die Kulissen

Alle Zulassungen / Leistungserklärungen auf einen Blick

Produktneuheiten und unser gesamtes Lieferprogramm 

Bestellen Sie rund um die Uhr - auch am 
Wochenende!

Liefer- und Rechnungsadressen einfach  
selbst verwalten

Merklisten anlegen und Lieblingsprodukte 
immer schnell finden

www.schornsteintechnik-neumarkt.de

REINSCHAUEN LOHNT SICH!
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DOPPELWANDIGER ELEMENTSCHORNSTEIN DW-40 MIT 40 MM ISOLIERUNG
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DOPPELWANDIGER ELEMENTSCHORNSTEIN DW-LIGHT MIT 25 MM ISOLIERUNGRÜCKVERSAND

DAMIT IHRE RÜCKSENDUNG PROBLEMLOS ABGEWICKELT WERDEN KANN, HIER EINIGE HINWEISE:

 Die Rücklieferung (Bauteile) müssen in einem einwandfreien unbenutzten Zustand bei uns zugestellt werden.
 Eventuelle Rückholkosten werden von der Gutschrift abgezogen.

 Es werden generell 25 % Bearbeitungsgebühr in Abzug gebracht. Sonderanfertigungen sind von der Rücknahme ausgeschlossen.   
 Durchmesser über 200 mm werden erst nach erfolgtem Wiederverkauf gutgeschrieben.
 (Maximal wird die Ware 6 Wochen bei uns im Zentrallager eingelagert, anschliessend ohne Erstattung entsorgt).

 Achten Sie auf eine stabile und ausreichende Verpackung!

 Beschädigte oder gebrauchte Teile werden grundsätzlich nicht gutgeschrieben.  
 Diese werden auch nicht zurück gesendet, sondern ohne Erstattung entsorgt.

 Wir übernehmen grundsätzlich keine Haftung für Transportschäden.  
 Fügen Sie der Rücksendung bitte immer einen Liefernachweis bei.

RÜCKVERSAND 
Sie möchten wiederverkaufsfähige, originalverpackte Ware zurückgeben? Kein Problem!

Bei Rücksendung unbedingt eine Kopie der Rechnung oder des Lieferscheins beilegen!
Bei Rückgabe von mehr als 30% der Lieferung werden die Anlieferkosten berechnet.

RÜCKSENDEADRESSE:
Schornsteintechnik Neumarkt GmbH
Am Waschhaus 1
D-92360 Mühlhausen - Sulzbürg 
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DOPPELWANDIGER ELEMENTSCHORNSTEIN DW-40 MIT 40 MM ISOLIERUNG

Versand für Bauteile Ein-/Doppelwandig oder Kunststoff

Paketversand innerhalb Deutschland
• Lieferung ab 150,00 Euro ohne Verpackungspauschale
• Bei Lieferung bis 150,00 Euro werden  
20,00 Euro Verpackungspauschale berechnet

Paketversand in angrenzende EG-Länder
• Paketversand ab 200,00 Euro frei Haus
• Bei Lieferungen bis 200,00 Euro werden  
20,00 Euro Verpackungspauschale berechnet

Zweitzustellung an Privatadresse 12,50 Euro

Sonderverpackung bei DW Rohren nach Aufwand

VERSAND

Für den sicheren Erhalt Ihrer Artikel sorgt unser kompetentes Lager- und Logistik-Team. Hier finden Sie alles rund 
um die Versandkosten und auch, wenn es „mal schnell gehen“ muss, haben wir passende Lösungen parat!

SICHER & GUT VERPACKT

OVERNIGHT - EXPRESS & CO

Speditionsversand je Palette innerhalb Deutschland 
• Lieferung ab 1000,00 Euro frei Haus
• Bei Lieferung bis 1000,00 Euro werden 60,00 Euro 
Fracht-/Verpackungskosten je Palette berechnet

Speditionsversand in angrenzende EG-Länder
• Lieferung ab 1500,00 Euro frei Haus
• Bei Lieferung bis 1500,00 Euro werden 60,00 Euro  
Fracht-/Verpackungskosten je Palette berechnet

PAKETVERSAND SPEDITIONSVERSAND

• Mindermenge Auftragswert unter 50,00 € netto Zuschlag 4,95 €

• Nightstar auf Anfrage

• Spedition Next Day

• Paket Express        Im Laufe des Folgetages - Preis 25,00 Euro pro Paket

                            Bis 12:00 Uhr des Folgetages - auf Anfrage

                            Bis 10:00 Uhr des Folgetages - auf Anfrage

• Inselzuschlag        Paketsendungen - Aufpreis 15,00 Euro 

   Spedition bis 600,00 Euro - Aufpreis 25,00 Euro

   Ab 601,00 Euro Lieferung frei Haus

• Tel.-/Fahrer-Avis je 15,00 € pauschal

• E-Mail-Avis je 10,00 € pauschal

ZUSTELLUNG AM NÄCHSTEN TAG 800UHR!
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Fax: 0 91 81 / 2 65 33 - 30 Mail: info@schornsteintechnik-neumarkt.de

KUNDE
Firma

Name

Straße

PLZ/Ort

Telefon Fax

Ihre Notizen

Legende:

Firmenstempel

1. Dachüberstand:
                                                                                                             m
2. Höhe der Dachflächenfenster:
                                                                                                            m
3. Höhe über Dach:
                                                                                                            m
4. Gewünschter Wandabstand:
                                                                                                            m
5. Höhe von Feuerungsanschluss a) bis Dachunterkante:
                                                                                                            m
6. Wandmontage mit

(Bei Bogen = max. Länge 10 m)
Dachdurchführung mit Dachneigung von
                                                                                                            °
Mauerstärke
                                                                                                            m
Vollwärmeschutz
                                                                                                            m

Bogen Konsole

PLANUNGSHILFE
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DOPPELWANDIGER ELEMENTSCHORNSTEIN DW-40 MIT 40 MM ISOLIERUNGDATENBLATT

Senden Sie uns das Formular per Fax 
+49 (0) 9181 - 26533 30

Oder per E-Mail 
info@schornsteintechnik-neumarkt.de

Angaben Schornstein:
        
     

              

     

     
 

Angaben Wärmeerzeuger:
        
     

              
     

     
 

Angaben Verbindungsstück:
        
     

              
     

     
 

Angaben Nebenluftvorrichtung:
        
     

              
     

     
 

Beton

nein

offener Kamin

Pellet

Stadtgas

Volllast

nein

Regenhaube

Festbrennstoffe

Schamotte

ja

Öl-Verdampf.

Öl-Brennw.

Flüssiggas

Teillast

ja

Kamindach

Öl-Gebläse

Sanierung Außen am Gebäude Wangenstärke

Umlenkung (Schrägführung)

Hersteller:

Umlenkungen (Bögen)5 Knick jex

Nennwärmeleistung

1 Zugbedarf des Wärmeerzeugers
2 Überdruck, den der Wärmeerzeuger im Abgasstutzen erzeugen kann (z.B. Brennwertkessel)
3 Höhendifferenz zwischen Abgasstutzen bis zum Schornstein
4 Länge der ges. Abgasführung bis zum Schornstein
5 Anzahl von Bögen und Grade (°) (Starr- oder Segmentbogen)
6 Schornsteineinführung bis Schornsteinmündung
7 Prozentualer Anteil Schornstein im Freien
8 Kaltbereich = unbeheizter Bereich des Dachraumes

Mündungswiderstände:

Anteil Schornstein im Freien7

Kesseltyp:

Notw. Förderdruck1

Vorh. Förderdruck2

CO2 Gehalt

Abgasmassenstrom

Durchmesser

Abgasstutzen

Abgastemperatur

Geodätische Höhe

Bei Sanierung: Hinterlüftung Wärmedämmung

Wirksame Höhe:6

Lichte Weite

Länge des gezogenen StückesKnick je

im Kaltbereich8

Sanierungslänge

mm

x

%

m

°

%

x

Mauerwerk

Gas-Gebläse

FALStahlMaterial: Edelstahl

im Verbindungsstück

oberhalb Feuerung

unterhalb Feuerung

janein

im Schornstein

Gas-Atmosph.

Gas-Brennw.

Erdgas

Wirksame Höhe3 Gestreckte Länge4mm

kW

Pa

Vol.%

mm

kg/s

°C

m neinjaKüstenregion

1,0 mm

ja

45°

Typ:

Aufstellraum:

Dachneigung:

Sonstiges:

Höhe über Dach min. 1,0 m im 90° Winkel:

0,6 mm

nein

87°

Materialstärke:

Schalldämpfer:

Lage der Mündung: Höhe über First mind. 40 cm

Schornsteinführung:

ZUR BERECHNUNG VON SCHORNSTEINABMESSUNGEN NACH EN 13384-1

Ihre Angaben:
Firma / Anschrift Kd-Nr.:

Tel.-Nr.:

Projekt E-Mail:



Seite 8

DOPPELWANDIGER ELEMENTSCHORNSTEIN DW-40 MIT 40 MM ISOLIERUNGALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

§ 1 Geltungsbereich, Allgemeines
(1) Die nachstehenden AGB gelten ausschließlich gegenüber Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen 
gem. § 310 Absatz 1 BGB sowie für alle Lieferungen, Leistungen und Angebote der Schornsteintechnik Neumarkt GmbH. Bei laufenden Geschäftsbeziehungen gelten 
diese AGB auch für alle künftigen Geschäfte mit dem Kunden.
(2) Entgegenstehende Geschäftsbedingungen des Kunden werden auch dann nicht Vertragsbestandteil, wenn Schornsteintechnik Neumarkt GmbH in Kenntnis entge-
genstehender oder von diesen AGB abweichender Bedingungen des Kunden die Lieferung an diesen vorbehaltlos ausführt.
(3) Abweichungen von diesen AGB und/oder Ergänzungen sowie Änderungen und Ergänzungen im Rahmen dieser AGB abgeschlossenen Verträge bedürfen der Schriftform. 
(4) Schornsteintechnik Neumarkt GmbH ist berechtigt, die AGB zu ändern, indem sie den Kunden im Einzelnen schriftlich über die Änderung informiert. Die Änderungen 
treten sechs Wochen nach Zugang der Änderungsmitteilung in Kraft, es sei denn, der Kunde widerspricht bei Änderungen zu seinen Ungunsten binnen sechs Wochen. 
Auf diese Folge wird der Kunde bei Änderungsmitteilung gesondert hingewiesen. 

§ 2 Angebot und Vertragsabschluss
(1) Die Angebote der Schornsteintechnik Neumarkt GmbH sind – insbesondere hinsichtlich der Preise, der Menge, der Lieferfrist, der Liefermöglichkeiten und der Neben-
leistungen – freibleibend bis zum Zugang der Auftragsbestätigung.
(2) Die Präsentation und Bewerbung von Artikeln in unserem Online-Shop stellen kein bindendes Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrags dar (invitatio ad offeren-
dum). Der Kunde kann die Produkte der Schornsteintechnik Neumarkt GmbH zunächst unverbindlich in den Warenkorb legen und die Eingaben vor Absenden einer 
verbindlichen Bestellung jederzeit korrigieren, indem er die hierfür im Bestellablauf vorgesehenen und erläuterten Korrekturhilfen nutzt. Durch Anklicken des Buttons 
„zahlungspflichtig bestellen“ gibt er eine rechtsverbindliche Bestellung der im Warenkorb enthaltenen Waren ab.
(3) Die Bestätigung des Zugangs der Bestellung erfolgt per E-Mail unmittelbar nach dem Absenden der Bestellung und stellt noch keine Vertragsannahme dar.
(4) Sofern eine Bestellung – auch außerhalb des Online-Shops – als Angebot gemäß § 145 BGB anzusehen ist, kann diese von Schornsteintechnik Neumarkt GmbH 
durch Versand einer Auftragsbestätigung oder durch Auslieferung der Ware innerhalb von zwei Wochen angenommen werden. Der Kunde bleibt bis zu diesem Zeitpunkt 
an das Angebot gebunden.
(5) Schornsteintechnik Neumarkt GmbH behält sich vor, zwingende, durch rechtliche oder technische Normen bedingte Abweichungen von Angebotsunterlagen bzw. von 
der Auftragsbestätigung vorzunehmen. 
(6) Die für den Vertragsschluss zur Verfügung stehende Sprache ist Deutsch. Schornsteintechnik Neumarkt GmbH speichert den Vertragstext und sendet dem Kunden 
die Bestelldaten per E-Mail zu.

§ 3 Überlassene Unterlagen
An allen Unterlagen, wie z.B. Kalkulationen, Entwicklungen, Zeichnungen, behält sich Schornsteintechnik Neumarkt GmbH die Eigentums- und Urheberrechte vor. 
Diese Unterlagen dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden, es sei denn, Schornsteintechnik Neumarkt GmbH erteilt dem Kunden eine ausdrückliche schriftliche 
Zustimmung. Soweit Schornsteintechnik Neumarkt GmbH das Angebot des Kunden nicht innerhalb der Frist von § 2 (4) annimmt, sind diese Unterlagen unverzüglich an 
Schornsteintechnik Neumarkt GmbH zurückzusenden.

§ 4 Lieferfristen und Verzug 
(1) Lieferfristen und –termine sind unverbindlich, sofern nicht gesondert vereinbart. Teillieferungen oder Teilleistungen sind zulässig.  
(2) Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt hat Schornsteintechnik Neumarkt GmbH auch bei verbindlich vereinbarten Fristen nicht zu vertreten. 
Sie berechtigen Schornsteintechnik Neumarkt GmbH, die Lieferungen bzw. die Leistung und die Dauer der Behinderung zzgl. einer angemessenen Anlaufzeit hinauszu-
schieben oder wegen des nicht erfüllten Teils ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten. Wenn die Behinderung länger als drei Monate dauert, ist der Kunde nach 
angemessener Nachfristsetzung, mindestens jedoch sieben Werktagen, berechtigt, hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurückzutreten. Im Falle des 
Verzuges kann der Kunde eine Nachfrist setzen. Diese muss jedoch mindestens 14 Werktage betragen. 
(3) Die Einhaltung der Lieferzeit setzt die Einhaltung sämtlicher Mitwirkungspflichten des Kunden voraus. 
(4) Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, ist Schornsteintechnik Neumarkt GmbH berechtigt, den entstandenen 
Schaden ersetzt zu verlangen.

§ 5 Preise und Zahlung
(1) Die Preise eines Angebotes gelten, sofern nichts anderes vereinbart ist, innerhalb Deutschlands frei Baustelle. 
(2) Zahlungsziel ist zehn Tage nach Rechnungslegung ohne Abzug.
(3) Die Preise der Schornsteintechnik Neumarkt GmbH verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer in jeweils gesetzlicher Höhe. Die Mehrwertsteuer wird in der Rechnung 
gesondert ausgewiesen. 
(4) Die Zahlung des Kaufpreises hat ausschließlich auf das in der Rechnung genannte Konto zu erfolgen. 
(5) Schornsteintechnik Neumarkt GmbH ist berechtigt, trotz anders lautender Bestimmung des Kunden, Zahlungen zunächst auf dessen ältere Schulden anzurechnen. 
Sind bereits Kosten und Zinsen entstanden, so ist Schornsteintechnik Neumarkt GmbH berechtigt, die Zahlung zunächst auf die Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt 
auf die Hauptleistung anzurechnen. 
(6) Kommt der Kunde in Zahlungsverzug, ist Schornsteintechnik Neumarkt GmbH berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 9 Prozentpunkten über dem jeweils gültigen 
Basiszinssatz zu berechnen. Kommt der Kunde mit den Zahlungsverpflichtungen aus früheren Verbindlichkeiten in Verzug, werden alle bestehenden Forderungen sofort 
zur Zahlung fällig. 
(7) Zurückbehaltungsrechte stehen dem Kunden nur zu, soweit sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht. Der Kunde kann nur mit solchen Forde-
rungen aufrechnen, die unbestritten oder rechtskräftig sind. 

§ 6 Gefahrübergang, Annahmeverzug
(1) Die Gefahr geht bei Versendung auf den Kunden über, sobald die Sendung an die den Transport ausführende Person übergeben worden ist. 
(2) Verzögert sich die Versendung aufgrund einer Anweisung des Käufers, geht die Gefahr mit Herstellung der Versandbereitschaft auf den Kunden über. 
(3) Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, ist Schornsteintechnik Neumarkt GmbH berechtigt, den insoweit 
entstandenen Schaden einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten. Bei Annahmeverzug geht 
die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Kunden über, in dem dieser in Annahmeverzug 
geraten ist. 

§ 7 Haftung für Sach- und Rechtsmängel
(1)  Schornsteintechnik Neumarkt GmbH haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen unbeschränkt, sofern der Kunde Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Vertreter oder Erfüllungsgehilfen von Schornsteintechnik Neumarkt GmbH, 
beruhen sowie bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren 
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Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf (Kardinalpflichten).
(2) Schornsteintechnik Neumarkt GmbH haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen unbeschränkt bei schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit; dies gilt auch für die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.
(3) Soweit ein von Schornsteintechnik Neumarkt GmbH zu vertretender Mangel des Vertragsgegenstands vorliegt, kann Schornsteintechnik Neumarkt GmbH nach ihrer 
Wahl den Mangel beseitigen oder einen mangelfreien Vertragsgegenstand nachliefern (Nacherfüllung). Es ist Schornsteintechnik Neumarkt GmbH stets Gelegenheit zur 
Nacherfüllung innerhalb angemessener Frist zu geben.
(4) Schlägt die Nacherfüllung fehl oder ist sie dem Kunden unzumutbar oder wird sie von Schornsteintechnik Neumarkt GmbH ernsthaft und endgültig verweigert oder 
unzumutbar verzögert oder liegen sonstige Umstände vor, die unter Abwägung der beiderseitigen Interessen den sofortigen Rücktritt oder Schadensersatz rechtfertigen, 
so ist der Kunde nach seiner Wahl berechtigt, den Vertragspreis zu mindern oder vom Vertrag zurückzutreten und/oder Schadensersatz zu verlangen. Bei einer nur 
geringfügigen Vertragswidrigkeit, insbesondere bei nur geringfügigen Mängeln, steht dem Kunden kein Rücktrittsrecht zu. Vor Rücksendung der Ware ist die Zustimmung 
von Schornsteintechnik Neumarkt GmbH einzuholen.
(5) Wählt der Kunde nach gescheiterter Nacherfüllung ausschließlich Schadensersatz, verbleibt der Vertragsgegenstand beim Kunden, wenn ihm dies zumutbar ist. Der 
Schadensersatz beschränkt sich – vorbehaltlich Abs. (1) und Abs. (2) – auf die Differenz zwischen dem Kaufpreis (ohne Mehrwertsteuer) und dem Wert des dem Kunden 
verbleibenden mangelhaften Vertragsgegenstands.
(6) Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt ist, ist die Haftung ausgeschlossen.
(7) Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche – vorbehaltlich Ziff. Abs. (1) und Abs. (2) – beträgt 12 Monate ab Ablieferung der Ware. Die gesetzlichen Verjährungsfristen 
für den Rückgriffsanspruch nach § 478 BGB bleiben unberührt.
(8) Die Abs. (1) bis (7) beeinträchtigen nicht die Rechte des Kunden, wenn Schornsteintechnik Neumarkt GmbH einen Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie 
für die Beschaffenheit übernommen hat. 
(9) Gewährleistungsrechte des Kunden setzen beim beiderseitigen Handelsgeschäft voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und 
Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist.
(10) Ansprüche des Kunden wegen der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, sind 
insoweit ausgeschlossen, als sich die Aufwendungen erhöhen, weil die von Schornsteintechnik Neumarkt GmbH gelieferte Ware nachträglich an einen anderen Ort als 
die Niederlassung des Kunden verbracht worden ist, es sei denn, die Verbringung entspricht ihrem bestimmungsgemäßen Gebrauch.

§ 8 Gesamthaftung
(1) Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in § 7 vorgesehen, ist – ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs – ausgeschlos-
sen. Dies gilt insbesondere für Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei Vertragsschluss, wegen sonstiger Pflichtverletzungen oder wegen deliktischer Ansprüche 
auf Ersatz von Sachschäden gem. § 823 BGB.
(2) Die Begrenzung nach Abs. (1) gilt auch, soweit der Kunde anstelle eines Anspruchs auf Ersatz des Schadens statt der Leistung Ersatz nutzloser Aufwendungen 
verlangt.
(3) Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung 
unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

§ 9 Eigentumsvorbehalt 
(1) Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der Schornsteintechnik Neumarkt GmbH. 
(2) Der Kunde ist befugt, die seitens Schornsteintechnik Neumarkt GmbH gelieferte Ware im ordnungsgemäßen Geschäftsbetrieb zu verarbeiten und/oder weiter zu 
veräußern. Er tritt Schornsteintechnik Neumarkt GmbH jedoch bereits jetzt alle Forderungen, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte 
erwachsen, ab und zwar unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung verkauft worden ist. Schornsteintechnik Neumarkt nimmt diese Abtretung 
bereits jetzt an. Zur Einziehung der Forderung bleibt der Kunde auch nach der Abtretung berechtigt. Die Befugnis von Schornsteintechnik Neumarkt, die Forderung selbst 
einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. 
(3) Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist Schornsteintechnik Neumarkt GmbH berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen. In 
der Zurücknahme der Kaufsache durch Schornsteintechnik Neumarkt GmbH liegt ein Rücktritt vom Vertrag. Nach Rücknahme der Kaufsache ist Schornsteintechnik Neu-
markt GmbH zu deren Verwertung befugt und der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Kunden abzüglich angemessener Verwertungskosten anzurechnen. 
(4) Der Kunde ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat der Kunde unverzüglich unter Überlassung der 
für eine Intervention erforderlichen Unterlagen schriftlich zu benachrichtigen. Der Kunde ist verpflichtet, in jedem Fall der Pfändung oder Beschlagnahme unter Hinweis 
auf die Eigentumsrechte der Schornsteintechnik Neumarkt GmbH sofort zu widersprechen. 
(5) Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Kunden wird stets für die Schornsteintechnik Neumarkt GmbH vorgenommen. Wird die Kaufsache mit 
anderen, der Schornsteintechnik Neumarkt GmbH nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwirbt diese das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des 
Wertes der Kaufsache zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Wird die Kaufsache mit anderen, der Schornsteintechnik Neumarkt GmbH 
nicht gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt, so erwirbt Schornsteintechnik Neumarkt GmbH das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes 
der Kaufsache zu den anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des Kunden als 
Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Kunde Schornsteintechnik Neumarkt GmbH anteilsmäßig Miteigentum überträgt. Der Kunde verwahrt das so 
entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für die Schornsteintechnik Neumarkt GmbH. 
(6) Der Kunde verpflichtet sich, die Vorbehaltsware auf seine Kosten zugunsten der Schornsteintechnik Neumarkt GmbH ausreichend gegen Verlust oder Beschädigung 
zu versichern. Die Versicherungsansprüche tritt der Kunde hiermit an Schornsteintechnik Neumarkt GmbH ab. Schornsteintechnik Neumarkt GmbH nimmt diese Abtre-
tung an. 
(7) Der Kunde tritt Schornsteintechnik Neumarkt GmbH auch die Forderungen, die durch die Verbindung der Kaufsache mit einem Grundstück gegen einen Dritten 
erwachsen, zur Sicherung ab. Schornsteintechnik Neumarkt GmbH nimmt diese Abtretung an. 
(8) Schornsteintechnik Neumarkt GmbH verpflichtet sich, die ihr zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Kunden insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert der 
Sicherung die zu sichernden Forderungen um mehr als 10 % übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheit obliegt Schornsteintechnik Neumarkt GmbH. 

§ 10 Datenschutz
Die Verwendung der personenbezogenen Daten des Kunden erfolgt grundsätzlich ausschließlich zum Zwecke der Abwicklung des mit dem Kunden bestehenden Ver-
tragsverhältnisses entsprechend der Bestimmungen der DSGVO.

§ 11 Schlussbestimmungen, Erfüllungsort und Gerichtsstand
(1) Sind oder werden einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. 
(2) Für die vertraglichen Beziehungen zwischen dritten Parteien gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung des UN-Übereinkommens 
über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG) und der hierzu ergangenen Gesetze der Bundesrepublik Deutschland wird ausgeschlossen. 
(3) Erfüllungsort und Gerichtsstand ist, sofern der Kunde Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-
rechtliches Sondervermögen ist, 92318 Neumarkt. 
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Für Schornsteineinsatzrohre und Formteile aus Edelstahl mit RAL-Gütezeichen zur Abgasführung bei Regelfeuerstätten nach 
DIN 18160 Teil 1, die mit Heizöl EL nach DIN 51603 oder GAS nach DVGW Arbeitsblatt G 260 betrieben werde,  

wird eine Garantie von

10 Jahren eingeräumt.  

Die Garantie beginnt am Tage des Einbaus. Dieser ist mit Einbaudatum und Rechnung zu belegen.

Die Garantieverpflichtung bezieht sich auf die Korrisionsbeständigkeit und mechanische Festigkeit.

Sie setzt die Anwendung der DIN 4705 sowie Einhaltung der IfBT-Richtlinien und der gültigen Bauordnung voraus.

Die Garantieleistung entfällt bei Schäden, verursacht durch außergewöhnliche Belastungen wie z.B.: durch Flugrost aus  
Kessel, ungeeignetem Werkstoff der Verbindungsleitung, Reinigungstür o.ä. oder zu hohen Beimengen von Chlor-, bzw.  

Fluorkohlenwasserstoffen, Schwefeloxyden u. ä. in der Verbrennungsluft oder im Abgas.

Ausgeschlossen sind Schäden, die auf unsachgemäße Behandlung während der Lagerung, 
des Transports oder der Montage und Selbstkosten.

Die Garantieverpflichtung erstreckt sich auf die Reperatur oder Ersatzlieferung der von uns gelieferten Rohre und Teile,  
zuzüglich der Montage und Selbstkosten.

Nach Ablauf der Gesetzlichen Gewährleistungszeit sind weitere Gewährleistungs- oder 
Garantieansprüche ausgeschlossen.

Eine Garantieleistung kann nur erfolgen, wenn die zur Beurteilung des Garantiefalls erforderlichen Daten festgestellt sind und 
wenn der Schaden durch uns oder Beauftragte von uns vor Eingriffen durch Dritte begutachtet wird.

Bei Inanspruchnahme einer Ersatzlieferung behalten wir uns vor, 
die schadhaften Rohre oder Formteile zurückzufordern.

                         

Garantie-Urkunde
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FÜR ALLES RUND UM DIE MODERNE SCHORNSTEINTECHNIK
IHR KOMPETENTER PARTNER

Kunststoff-Abgas-Anlagen

Einwandiges Edelstahlsystem

Doppelwandige Schornsteinsysteme

Leichtbauschornsteine / Leerschächte

Industrie- und Gewerbeanlagen

Abdichtungen

Zubehör

Sonstiges

UNSER VIELFÄLTIGES PRODUKTSORTIMENT Schornsteintechnik
Neumarkt

SCHORNSTEINTECHNIK NEUMARKT GMBH

info@schornsteintechnik-neumarkt.de
www.schornsteintechnik-neumarkt.de

Mussinanstraße 63, D-92318 Neumarkt
(+49) 09181 / 26533-0
(+49) 09181 / 26533-30

Lager / Warenabholung / Rücksendung
Am Waschhaus 1
D-92360 Mühlhausen-Sulzbürg

Öffnungszeiten Büro
Montag - Donnerstag

Freitag

Öffnungszeiten Lager
Montag - Donnerstag

Freitag

07:00 - 17:00 Uhr

07:00 - 15:00 Uhr

07:30 - 12:00 Uhr & 12:30 - 16:15 Uhr

07:30 - 11:30 Uhr & 12:00 - 15:00 Uhr

• Besuchen Sie unseren Shop
• Finden Sie unsere Preislisten
• Finden Sie wichtige Dokumente
• Folgen Sie uns auf Social Media
• uvm.

SCAN MICH!


